Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Unsere Angebote sind freibleibend, unverbindlich und ohne Gewähr, Irrtum sowie Zwischenverkauf/-vermietung bleiben vorbehalten.

2. Unsere Angebote sind nur für den Empfänger allein bestimmt und dürfen ohne schriftliche Einwilligung nicht an Dritte weitergegeben werden. Jede unbefugte Weitergabe verpflichtet zur Zahlung der vollen Provision. Dies gilt namentlich, wenn der Ehegatte oder der /die Lebensgefährte/in das nachgewiesene Objekt erwirbt. Mit dem Abschluss eines durch unseren Nachweis oder unsere Vermittlung zustande gekommenen Kauf-, Miet- oder sonstigen Vertrages ist die vereinbarte oder in dem Verkaufsexposé angegebene Maklerprovision zu zahlen. Die Aufnahme von Verhandlungen bedeutet Auftragserteilung und Anerkennung vorstehender Bedingungen. Tätigkeit für den anderen Teil ist uns gestattet.

3. Ist dem Empfänger die Verkäuflichkeit des nachgewiesenen Objektes bereits bekannt, hat er dies unverzüglich, spätestens innerhalb von fünf Tagen mitzuteilen. Im Falle der Unterlassung dieser Mitteilung gilt der obige Nachweis als durch uns erfolgt und verpflichtet zur Zahlung der vereinbarten Provision. Bei direktem Verhandlungen zwischen den Beteiligten ist stets auf und Bezug zu nehmen.

4. Unser Provisionsanspruch bleibt auch bei einer vertraglich vereinbarten Wiederaufhebung des abgeschlossenen Vertrages und bei Ausübung eines gesetzlichen Rücktrittsrechts bestehen. Dies gilt auch bei Anfechtung des Vertrages, wenn sie vom Auftraggeber zu vertreten ist. Die Provisionspflicht bleibt auch bei Ausübung des Vorkaufsrechts bestehen, wenn uns der Verkäufer beauftragt hat.
5. Der Erwerb eines Grundstücks im Wege des Erbbaurechts oder der Erbpacht usw. steht einem Kauf gleich. Wird statt des Ankaufs eine Vermietung oder Verpachtung vereinbart, so ist bei Vertragsabschluss die hierfür ortsübliche Maklerprovision zu zahlen. Sofern binnen einer Frist von zwei Jahren nach Abschluss des vorerwähnten Rechtgeschäftes mit dem von uns genannten Vertragspartner ein Kaufvertrag abgeschlossen wird, so verpflichtet dies zur Zahlung der für einen Kaufvertrag ortsüblichen Maklerprovision. Sofern ein von uns nachgewiesener Makler oder Pächter innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss des Miet- bzw. Pachtvertrages das Grundstück ankauft, verpflichtet dies ebenfalls zur Zahlung der ortsüblichen Maklerprovision.

6. Direkte oder durch andere Makler benannte Interessenten sind an uns zu verweisen, sofern uns der Alleinauftrag erteilt worden ist. Im Falle eines Vertragsabschlusses haftet uns der Auftraggeber für die volle Provision. Unsere Verpflichtungen ergeben sich im Übrigen aus den Vorschriften des BGB über den Maklervertrag.
7. Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen und sonstige Vereinbarungen zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform.
8. Diese Geschäftsbedingungen bleiben auch dann gültig, falls einzelne Vorschriften davon sich als unwirksam erweisen. Eine unwirksame Bedingung ist durch eine rechtswirksame Bestimmung zu ersetzen, so dass dem von diesen Geschäftsbedingungen gewollten Sinn und Zweck entsprochen wird.
9. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hannover.

